Dokumentation der Gefahrstoff-Unterweisung

Die nachfolgend aufgeführten Beschäftigten sind anhand der Betriebsanweisung(en) gemäß
§ 14 "Unterrichtung und Unterweisung der Beschäftigten" der Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV) über 

· auftretende Gefährdungen und

· entsprechende Schutzmaßnahmen

mündlich unterwiesen worden.

Ort, Datum:


Thema der

Unterweisung:


Unterweisung
durchgeführt von:


Teilnehmer an der Gefahrstoff-Unterweisung

Über auftretende Gefährdungen und entsprechende Schutzmaßnahmen bin ich mündlich  unterwiesen worden:

Name, Vorname
Unterschrift


































§ 14 Absatz 2 GeStoffV:

Der Arbeitgeber stellt sicher, dass die Beschäftigten anhand der Betriebsanweisung über auftretende Gefährdungen und entsprechende Schutzmaßnahmen mündlich unterwiesen werden. Die Unterweisung muss vor Aufnahme der Beschäftigung und danach mindestens jährlich arbeitsplatzbezogen durchgeführt werden. Die Unterweisung muss in für die Beschäftigten verständlicher Form und Sprache erfolgen. Inhalt und Zeitpunkt der Unterweisung sind schriftlich festzuhalten und vom Unterwiesenen durch Unterschrift zu bestätigen.

